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1. Die Kommission hat dem Rat am 29. Juni 2012 einen Vorschlag für einen Durchführungs-

beschluss des Rates zur Ermächtigung Ungarns, eine von Artikel 193 der Mehrwertsteuer-

richtlinie abweichende Regelung einzuführen, übermittelt. Mit dieser Ermächtigung soll es 

Ungarn gestattet werden, zwei Jahre lang den steuerpflichtigen Empfänger bestimmter 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Mehrwertsteuerschuldner zu bestimmen. 
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2. Die Gruppe hat in ihrer Sitzung vom 4. September 2012 Einvernehmen über den in Doku-

ment 13419/12 FISC 120 OC 466 wiedergebenen Entwurf des Durchführungsbeschlusses 

erzielt. Die rumänische Delegation hat einen Prüfungsvorbehalt eingelegt und die britische 

Delegation einen Parlamentsvorbehalt. Diese Vorbehalte sind in der Zwischenzeit zurück-

gezogen worden. 

 

3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte dem Rat vorschlagen, den obengenannten 

Durchführungsbeschluss in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten 

Fassung (Dok. 13419/12 FISC 120 OC 466) auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt 

anzunehmen. 
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